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0.   Ausgangslage 
 
Kindertagesbetreuung leistet einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit aller Kinder. Die 
Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit wird durch eine umfassende frühe Bildung, Erziehung und Be-
treuung nachhaltig unterstützt. Insbesondere profitieren davon Kinder mit Sprachförderungs- 
oder Integrationsbedarf sowie aus sozial benachteiligten oder Flüchtlingsfamilien. Ein bedarfs-
gerechtes Angebot von Betreuungsplätzen in der Kindertagesbetreuung fördert die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gleichstellung von Frauen und Männern. Auch 
aufgrund der in den nächsten Jahren voraussichtlich steigenden Geburtenzahlen wird sich die 
Nachfrage nach Kindertagesbetreuung weiter erhöhen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu 
tragen, werden vom Bund im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets mit dem 
5. Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ weitere Fördermittel für 
Investitionsvorhaben zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder von der 
Geburt bis zum Schuleintritt in der Kindertagesbetreuung in Hamburg zur Verfügung gestellt. 
Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) beteiligt sich mit eigenen Fördermitteln an der Fi-
nanzierung des 5. Investitionsprogramms.  
 
1  Rechtsgrundlagen und zu beachtende Vorschriften 
 
Die FHH, vertreten durch die Sozialbehörde, gewährt im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach § 
82 des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) – Kinder und Jugendhilfe – Zuwendungen für 
Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegestellen 
im Stadtgebiet. Die Sozialbehörde fördert die Investitionsvorhaben nach Maßgabe dieser 
Richtlinie, den haushaltsrechtlichen Bestimmungen, hier insbesondere der Verwaltungsvor-
schrift (VV) zu § 46 LHO und den dazugehörigen Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen zur Projektförderung (ANBest-P) und die Baufachlichen Nebenbestimmungen 
(NBest-Bau), soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen sind. Die Rege-
lungen des Sozialgesetzbuches X (SGB X) bleiben hiervon unberührt. 
 
Die o. g. Vorschriften gelten somit für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu-
wendung, sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung, und die ggf. erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung.  
 
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwendung oder auf die Fortsetzung einer be-
reits geförderten Maßnahme wird durch diese Förderrichtlinie nicht begründet. Vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der 
fachlichen Schwerpunktsetzungen sowie im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 
 
2 Förderziele, Zweck, Art und Umfang der Zuwendung 
 
Um den weiter steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen von Kindern in Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege zu decken, können die am Hamburger Kita-Gutscheinsystem 
teilnehmenden Kita-Träger sowie Tagespflegepersonen in einer Großtagespflegestelle auf 
formgebundenen Antrag im Rahmen des 5. Investitionsprogramms für die Schaffung zusätzli-
cher Betreuungsplätze für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt gefördert werden.  

Durch die ausschließliche Förderung von Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen, mit denen 
eine pädagogische Fläche von höchstens 1000 m² geschaffen wird, soll eine Vielfalt von Kita-
Trägern begünstigt werden. 

Zweck der Zuwendung ist die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder von 
der Geburt bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen, die am Kita-Gutscheinsystem 
nach dem Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ teilnehmen, und in 
Großtagespflegestellen. 
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Die Zuwendung zur Projektförderung wird im Rahmen der Vollfinanzierung mit einer gemäß 
Ziffer 4 festgelegten Förderobergrenze als zweckgebundener Zuschuss gewährt. 

 

3 Förderbedingungen 
 

3.1  Allgemeine Förderbedingungen  
 
3.1.1 Kindertageseinrichtungen 

 
In Hamburg werden die im Kita-Gutscheinsystem gebäudebezogenen Kosten für die Kinder-
tageseinrichtungen nicht über Zuwendungen finanziert, sondern durch einen bestimmten pau-
schalierten Teil der für die Betreuung der Kinder gezahlten Leistungsentgelte – dem so ge-
nannten „Teilentgelt Gebäude“ (TEG). Mit diesem Teilentgelt werden Miete und Abschreibung, 
Kapitalkosten sowie Instandhaltung refinanziert. Diese bewährte Finanzierungssystematik 
wird auch im neuen Ausbauzeitraum beibehalten. Eine der Voraussetzungen für eine Förde-
rung nach dieser Förderrichtlinie ist, dass die zu fördernde Kindertageseinrichtung am Kita-
Gutscheinsystem nach dem Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
teilnimmt.  

Es können nur vollständig eingegangene Anträge berücksichtigt werden. 

Förderfähig sind Investitionsvorhaben für Kindertageseinrichtungen bei 

o Neubauten (ausgenommen Mietverhältnisse), 

o Erweiterungsbauten (ausgenommen Mietverhältnisse) und 

o Umbauten. 

Eine Zuwendung für Kindertageseinrichtungen kann nur gewährt werden,  

o wenn die bzw. der Zuwendungsempfangende Eigentümer oder Erbbauberechtigter der 
Kindertageseinrichtung ist  

o oder zwischen dem Zuwendungsempfangenden und dem Eigentümer der zuwen-
dungsrelevanten Einrichtungen ein Miet- oder Nutzungsverhältnis besteht und der Zu-
wendungsempfangende laut Vertrag zur Durchführung der beantragten Arbeiten auf 
eigene Rechnung verpflichtet oder berechtigt ist  

o oder die Herstellung der Kindertageseinrichtung durch einen Investor durchgeführt wird 
(Investorenmodell). 

 
Für die gewährte Zuwendung wird eine zeitliche Zweckbindung festgelegt, deren Nichteinhal-
tung zum teilweisen oder vollständigen Widerruf des Zuwendungsbescheides in Verbindung 
mit der teilweisen oder vollständigen Rückforderung führt. 

Mit Ausnahme der Förderung bei Mietverhältnissen erfolgt die Besicherung der Zweckbin-
dungsdauer durch Eintragung einer brieflosen Grundschuld im Grundbuch. Diese Grundschuld 
muss werthaltig sein, d. h. der Gesamtwert des Grundstücks sowie ggf. des Bestandsgebäu-
des und der geplanten Investitionsmaßnahme muss abzüglich einer vorrangig eingetragenen 
Grundschuld für die Besicherung der bewilligten Zuwendung ausreichend sein.  

Die Prüfung der Werthaltigkeit erfolgt über die Vorlage eines aktuellen Verkehrswertgutach-
tens zum Baugrundstück. Die damit verbundenen Kosten werden nicht übernommen. Bei 
Grundstücken und Gebäuden, deren Kauf und/oder Erstellung weniger als ein Jahr zurücklie-
gen, kann alternativ auch der Kaufvertrag vorgelegt werden. 

Hinsichtlich des Grundstückswertes kann der Antragsteller alternativ auf den für das Grund-
stück vom Hamburger Gutachterausschuss für Grundstückswerte zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung zuletzt veröffentlichten Bodenrichtwert für Bürohäuser verweisen. Sofern dieser nicht 



4 
 

ermittelbar ist oder der Werthaltigkeitsnachweis für das Investitionsvorhaben auf dieser Grund-
lage nicht hinreichend möglich ist, kann ggf. der Bodenrichtwert für Mehrfamilienhäuser für 
das Grundstück herangezogen werden. Dies ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen. 

Sofern das Grundstück bereits bebaut ist, kann der Antragsteller, sofern er das Gebäude selbst 
errichtet hat, zur Bestimmung des Gebäudewerts die Kostenfeststellung nach DIN 276 sowie 
einen Nachweis über den Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Gebäudes vorlegen. Der Wert 
des Gebäudes wird dann anhand der Summe der in der Kostenfeststellung nach DIN 276 für 
die Kostengruppen 200 – 700 ausgewiesenen Kosten für die Herstellung des Gebäudes zu-
züglich steuerrechtlich zulässiger Zuschreibungen abzüglich der steuerrechtlich vorgesehe-
nen Abschreibungen bestimmt. Für etwaige Zuschreibungen sind Nachweise vorzulegen. So-
fern der Kita-Träger vorsteuerabzugsberechtigt ist, wird die Umsatzsteuer für Lieferungen und 
Leistungen zur Herstellung des Gebäudes nicht berücksichtigt. 

Sofern der Antragsteller das Gebäude zusammen mit dem Grundstück erworben hat, kann der 
Antragsteller auch den in der zuletzt erstellten und den steuerlichen Vorschriften entsprechen-
den Bilanz (Steuerbilanz) des Kita-Trägers ausgewiesenen Wertansatz des Gebäudes nach-
weisen. Sofern der Bilanzstichtag länger als 1 Jahr vor dem Zeitpunkt der Antragsstellung liegt, 
ist der bilanzielle Wertansatz den steuerlichen Vorschriften entsprechend weiter abzuschrei-
ben. 

Es dürfen der FHH-Grundschuld nur solche Belastungen im Rang vorgehen, die der Finanzie-
rung des Grundstücks und der Baukosten im Zusammenhang mit der geförderten Investitions-
maßnahme – soweit diese nicht durch die Fördermittel finanziert werden – dienen. 

Eine werthaltige Sicherung der beantragten Zuwendung für Kindertageseinrichtungen ist nicht 
erforderlich, sofern das Erbbaugrundstück bzw. das zur Nutzung überlassene Grundstück im 
Eigentum der FHH steht und der Heimfall im Fall einer Insolvenz an sie geregelt ist.  

Zuwendungen werden bei Erbbaurecht, Miet- und Nutzungsverhältnissen nur gewährt, wenn 
die Laufzeit des Vertrages nach Abschluss der Maßnahme bei 

o Neu- und Erweiterungsbauten: mindestens 25 Jahre (Mietverhältnisse werden nicht geför-
dert); 

o Umbauten: mindestens 20 Jahre (bei Mietverhältnissen ist auch eine Festlaufzeit von 10 
Jahren, verbunden mit einer mieterseitigen Option auf weitere 10 Jahre nach Abschluss 
der Maßnahme, möglich. Die Option zur Verlängerung der Laufzeit kann in zwei Zeitab-
schnitte zu je 5 Jahren geregelt werden) 
 
beträgt. 
 

Die Größe einer Kindertageseinrichtung ist bei Inanspruchnahme der Förderung nach oben 
begrenzt. Es werden nur Investitionsmaßnahmen gefördert, mit denen eine pädagogische Flä-
che von höchstens 1.000 m² geschaffen wird. 
 
3.1.2 Großtagespflegestellen (GbR) 
 
Es können nur vollständig eingegangene Anträge berücksichtigt werden. 

Förderfähig sind Investitionsvorhaben zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Groß-
tagespflegestellen (GbR) durch  Umbauten einschließlich Ausstattung in bestehenden oder 
neu anzumietenden Räumlichkeiten, die von Großtagespflegestellen genutzt werden, für die 
Kindertagespflege geeignet sind und außerhalb des eigenen Haushalts der Tagespflegeper-
sonen oder Personensorgeberechtigen der zu betreuenden Kinder liegen. Gefördert werden 
Umbaumaßnahmen in Großtagespflegestellen (GbR) durch die Betreuungsplätze entweder 
neu entstehen oder solche ersetzen, die ohne diese Erhaltungsmaßnahme wegfallen. 

Das geförderte Objekt steht der Großtagespflegestelle als „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ 
(GbR) noch mindestens 5 Jahre zur Verfügung  
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Die in der Großtagespflegestelle tätig werdenden oder bereits tätigen Tagespflegepersonen 
schließen einen entsprechenden GbR - Vertrag ab und verpflichten sich gemeinsam, für einen 
Zeitraum von zumindest 5 Jahren jahresdurchschnittlich so viele Kinder zwischen Geburt und 
Schuleintritt weiter zu betreuen, wie sie schon bisher im Durchschnitt der letzten 12 Monate 
betreut haben, und gegebenenfalls darüber hinaus durch die Förderung im 5. Investitionspro-
gramm betreuen wollen. Alle Kinder müssen durch das zuständige Bezirksamt nach § 23 SGB 
VIII öffentlich gefördert sein. 

 
3.2 Persönliche Voraussetzungen  
 
3.2.1 Kita-Träger 
 
Die oder der Zuwendungsempfangende: 
 
- befindet sich weder in einem Insolvenz- noch in einem Vergleichsverfahren; 

 
- hat in den letzten 10 Jahren bzw. seit seinem Bestehen ordnungsgemäß Steuern, Abga-

ben und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung gezahlt; 
 

- stellt den Schutz personenbezogener Daten aller beteiligten Personen sicher; 
 
- gewährleistet die Ordnungsmäßigkeit seiner Geschäftsführung sowie die bestimmungsge-

mäße Verwendung der Mittel; 
 
- wendet die „Scientology“ Technologie nach L. Ron Hubbard nicht an;  
 
- nimmt am Kita-Gutscheinsystem teil oder erklärt seinen Beitritt zum Landesrahmenvertrag 

„Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ (LRV). 
 
3.2.2 Tagespflegepersonen in einer Großtagespflegestelle (GbR) 
 
Die antragstellenden Tagespflegepersonen einer Großtagespflegestelle (GbR) 
 

− befinden sich weder in einem Insolvenz- noch in einem Vergleichsverfahren; 
 

− wenden die „Scientology“ Technologie nach L. Ron Hubbard nicht an; 
 

− erfüllen die Eignungsvoraussetzungen gemäß §§ 43 Abs. 2 SGB VIII und 2 Kindertages-
pflegeverordnung (Die Pflegeerlaubnis ist in Aussicht gestellt nach Abschluss der Bauar-
beiten). 

 
3.3 Ergänzende Bedingungen bei Neu- und Erweiterungsbauten mit einem Investor, der 

nicht selbst Kita-Träger ist (Investorenmodell) 

Das zuwendungsrechtliche Rechtsverhältnis besteht zwischen FHH und dem antragstellenden 
Kita-Träger. Der Kita-Träger beantragt die Förderung der Plätze in dem vom Investor zu er-
richtenden Gebäude und verpflichtet sich, im Rahmen der Zweckbindung auf diesen Plätzen 
Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt zu betreuen. Die FHH zahlt die Fördermittel aus-
schließlich an den Kita-Träger. Dieser führt den Verwendungsnachweis. Die Zuwendung wird 
ratenweise nach dem vom Kita-Träger nachgewiesenen Baufortschritt an ihn ausgezahlt. 
 
Der Kita-Träger hat bei Antragstellung die nachfolgenden Erklärungen und Unterlagen des 
Investors sowie zwischen Investor und Kita-Träger abzuschließende Verträge zusätzlich vor-
zulegen: 
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Der Investor 
 
o befindet sich weder in einem Insolvenz- noch in einem Vergleichsverfahren; 

 
o hat in den letzten 10 Jahren bzw. seit seinem Bestehen ordnungsgemäß Steuern, Abga-

ben und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung gezahlt; 
 

o stellt den Schutz personenbezogener Daten aller beteiligten Personen sicher; 
 

o gewährleistet die Ordnungsmäßigkeit seiner Geschäftsführung sowie die bestimmungs-
gemäße Verwendung der Mittel. Bei Investoren, die der Bewilligungsbehörde nicht bereits 
als zuverlässig bekannt sind, sind vom Kita-Träger als Nachweise der Leistungsfähigkeit 
und Bonität des Investors der letzte Jahresabschluss des Investors, eine Referenzliste 
über die zumindest in den letzten drei Jahren vom Investor umgesetzten Projekte sowie 
eine Auskunft über die Bonität des Investors von der Schufa oder Creditreform vorzule-
gen; 
 

o wendet die „Scientology“ Technologie nach L. Ron Hubbard nicht an. 
 

Der Investor und der Kita-Träger haben einen abgeschlossenen Nutzungsüberlassungsver-
trag bei Antragsstellung vorzulegen, der insgesamt einen sinnvollen und ordnungsgemäßen 
Kita-Betrieb ermöglicht. In diesem Vertrag hat sich der Investor gegenüber dem Kita-Träger 
zu verpflichten, das geförderte Vorhaben bis spätestens 30. Juni 2023 abzuschließen und dem 
Kita-Träger die Kita-Fläche für mindestens 25 Jahre fest zu überlassen. 
 
Ferner haben der Kita-Träger und der Investor nach Erhalt des Bewilligungsbescheids einen 
Weiterleitungsvertrag zur Übertragung der Bestimmungen des Zuwendungsbescheides auf 
den Investor abzuschließen. Dieser Vertrag ist eine der Voraussetzungen für die Auszahlung 
der Zuwendung. 
 
Im Übrigen hat der Investor die Zuwendung mittels einer brieflosen Grundschuld zugunsten 
der FHH zu sichern. 
 
4 Bemessungsgrundlagen 

4.1 Kindertageseinrichtungen 
 
Die Zuwendung wird als Vollfinanzierung bis zur Höhe der Förderobergrenze für zuwendungs-
fähige Ausgaben (Baukosten) in den Kostengruppen 200-700 gemäß DIN 276 (einschließlich 
Ausstattung) je gefördertem zusätzlichen Betreuungsplatz für Kinder von der Geburt bis zum 
Schuleintritt gewährt: 
 

o Neubau:   50.000 Euro; 

o Erweiterungsbau: 40.000 Euro; 

o Umbau:   25.000 Euro. 
 
Basis für die oben genannte Förderobergrenze ist die geprüfte, neu geschaffene pädagogi-
sche Fläche mit einem Ansatz von 5 m² pro Betreuungsplatz. Die Förderobergrenze beinhaltet 
darüber hinaus alle ansonsten notwendigen Baukosten für Verkehrs-, Funktions- und Neben-
flächen.  

Über die jeweilige Förderung hinausgehende Ausgaben sind durch den Zuwendungsempfan-
genden zu finanzieren. 
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Bei einer nachträglichen Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben oder bei neu hinzu 
tretenden Deckungsmitteln vermindert sich die gewährte Zuwendung um den vollen in Be-
tracht kommenden Betrag. Eine Unterschreitung der geförderten pädagogischen Fläche pro 
Betreuungsplatz für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt führt zu einer entsprechenden 
Reduzierung der Förderobergrenze. 

4.2 Großtagespflegestellen (GbR) 
 
Die Zuwendung wird als Vollfinanzierung bis zur Höhe der Förderobergrenze für zuwendungs-
fähige Ausgaben (Baukosten) für Umbaumaßnahmen in den Kostengruppen 200 – 700 gemäß 
DIN 276 (einschließlich Ausstattung) von 1.000 Euro je gefördertem zusätzlichen Betreuungs-
platz für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt gewährt.  
 
Je antragstellende Tagespflegeperson werden höchstens fünf zusätzliche Betreuungsplätze 
für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt gefördert. 
 
Über die jeweilige Förderung hinausgehende Ausgaben sind durch den Zuwendungsempfan-
genden zu finanzieren. 
 
5 Harmonisierung mit dem Kita-Gutscheinsystem 

Von der Summe der Gutscheinentgelte, welche die bzw. der Zuwendungsempfangende für die 
Betreuung in dem geförderten Objekt monatlich im Abrechnungsverfahren nach § 22 LRV er-
hält, wird für einen Absenkungszeitraum ein Absenkungsbetrag abgezogen. Das Zustande-
kommen der entsprechenden Änderung der Entgeltvereinbarung nach § 18 Abs. 2 Hamburger 
Kinderbetreuungsgesetz (KibeG) ist eine aufschiebende Bedingung für die Wirksamkeit des 
Zuwendungsbescheids. Die Absenkung des Entgeltes beginnt im Monat nach der Erteilung 
einer neuen Betriebserlaubnis durch die Sozialbehörde. Die tatsächliche Belegung der geför-
derten Betreuungsplätze für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt hat dabei keinen Ein-
fluss auf die Höhe der Absenkung oder die Dauer des Absenkungszeitraums. 
Der Absenkungsbetrag berechnet sich aus der Anzahl der geförderten Betreuungsplätze und 
den folgenden Absenkungsbeträgen pro Platz (sofern die Höhe der Zuwendung geringer als 
die Förderobergrenze ist, reduzieren sich die Absenkungsbeträge entsprechend): 
 
o Neubau:   

Der Absenkungszeitraum beträgt 50 Jahre. Die Absenkung pro Platz beträgt 137,62 
Euro monatlich für zunächst 10 Jahre und anschließend 129,61 Euro monatlich für wei-
tere 40 Jahre.  

o Erweiterungsbau:  
Der Absenkungszeitraum beträgt 50 Jahre. Die Absenkung pro Platz beträgt 111,24 
Euro monatlich für zunächst 10 Jahre und anschließend 103,23 Euro monatlich für wei-
tere 40 Jahre. 

o Umbau:   
Der Absenkungszeitraum beträgt 20 Jahre. Die Absenkung pro Platz beträgt 130,08 Euro 
monatlich zunächst für 10 Jahre und anschließend 122,07 Euro monatlich für weitere 10 
Jahre. 

Die Laufzeit der Absenkungsbeträge kann auf Antrag verkürzt werden. Wird ein solcher Antrag 
gestellt, erhöht sich der monatliche Absenkungsbetrag entsprechend der kürzeren Laufzeit. 
Änderungsanträge während des vereinbarten Absenkungszeitraumes nach Bescheiderteilung 
sind nicht möglich. 
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6. Verfahren 

6.1 Antragsverfahren und Fristen 

Gefördert werden ausschließlich Investitionsvorhaben, die im Zeitraum 1. Januar 2020 bis 
31.12.2022 begonnen wurden. Bereits begonnene Maßnahmen sind nicht förderfähig, sofern 
Sie vor dem 1. Januar 2020 begonnen wurden. Hiervon ausgenommen sind alle erforderli-
chen Planungsleistungen für die beabsichtigte Baumaßnahme (z.B. Architekturbüro beauftra-
gen, die Planung durchzuführen, Bauantrag stellen) 

Als Beginn gilt der Abschluss eines rechtsverbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrags un-
ter der Voraussetzung des unverzüglichen Beginns der Umsetzung der vertraglich vereinbar-
ten Bauausführungsleistungen für die Investitionsvorhaben. Bei Vorhaben, die in selbständige 
Abschnitte eines laufenden Verfahrens aufgeteilt werden können, ist eine Förderung des selb-
ständigen Abschnitts auch möglich, wenn allein für diesen Abschnitt die Förderkriterien erfüllt 
sind.  

Alle im Rahmen dieses Investitionsprogramms geförderten Vorhaben müssen bis spätestens 
31. Dezember 2023 abgeschlossen werden und bis zum 31. März 2024 mit Vorlage eines 
vollständigen Verwendungsnachweises abschließend mit der Sozialbehörde abgerechnet 
sein. Sollten diese Fristen nicht eingehalten werden, verliert der Zuwendungsbescheid rück-
wirkend seine Rechtskraft. Bereits erfolgte Auszahlungen werden in diesem Fall in vollem Um-
fang zurückgefordert. 

Anträge auf Förderung von Investitionsvorhaben sind unter Berücksichtigung einer angemes-
senen Vorlaufzeit von mindestens 10 Wochen zum vorgesehenen Beginn der Maßnahme 
bei allen Investitionsvorhaben spätestens bis zum 16. Mai 2022 vollständig einzureichen (Aus-
schlussfrist). Für die Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Zuwendungsmittel ist der 
Eingang der vollständigen Antragsunterlagen maßgeblich. Unvollständige Anträge werden 
nicht berücksichtigt. Gleiches gilt auch für nach der Ausschlussfrist eingegangene Anträge. 

Die Antragsunterlagen werden einer inhaltlichen – insbesondere baufachlichen – Prüfung un-
terzogen. Im Rahmen der Antragsprüfung kann es noch zu Nachfragen kommen und ggf. sind 
vom Antragsteller noch weitere erforderliche Unterlagen bzw. Nachweise unter Einhaltung der 
von der Bewilligungsbehörde gesetzten Frist nachzureichen, andernfalls kann eine Zuwen-
dung nicht gewährt werden. 

Die Antragsunterlagen können im Internet unter: www.hamburg.de/kita/fachinformationen ab-
gefordert werden. 
 
Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, die aus den Unterlagen ersichtlichen Daten, welche im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben eingereicht werden, auf Datenträgern zu speichern und zu 
verarbeiten. Zulässig ist auch eine Auswertung für Zwecke der Statistik und Prüfung hinsicht-
lich der Wirksamkeit des Projekts sowie eine Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse in 
anonymisierter Form. 
 
6.1.1 Unterlagen bei Zuwendungsanträgen von Kita-Trägern 

Folgende Unterlagen sind vollständig einzureichen: 

- Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung für Projektförderung in 1-facher Ausfertigung; 

- ggf. Antrag auf reduzierten TEG-Absenkungszeitraum gem. Ziffer 5;  

- ggf. erforderliche Erklärungen und Dokumente gemäß Ziffer 3.2 und/oder 3.3 bei Investo-
renmodell; 

- ausgeglichener Finanzierungsplan für die gesamten mit dem Zuwendungszweck zusam-
menhängenden Einnahmen und Ausgaben mit aktuellen Nachweisen; 

- Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung des Kita-Trägers nach § 15 Umsatzsteuerge-
setz (soweit der Bewilligungsbehörde noch nicht vorliegend); 

http://www.hamburg.de/kita/fachinformationen
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- pädagogisches standortbezogenes Konzept mit Kinderschutzkonzept; 

- Formular „Bau- und Kostenunterlage zum Kita-Ausbauvorhaben“ mit folgenden Be-
standteilen: 

  
1) Erläuterungsbericht: Dieser soll Auskunft geben über 

 

• Lage und Beschaffenheit des Baugeländes, Eigentumsverhältnisse, Rechte Dritter, 
Entschädigungen, Anschlussmöglichkeiten an vorhandene Ver- und Entsorgungsan-
lagen, Zufahrtmöglichkeiten, einschränkende bauaufsichtliche Vorschriften u. a.; 
    

 

• Bau- und Ausführungsart, mit Erläuterung der baulichen, der ver- und entsorgungs-, 
maschinen- und elektrotechnischen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen; 
   

 

• vorgesehene Abwicklung der Baumaßnahme (Vergabe und Ausführung), Stand der 
bauaufsichtlichen und sonstigen Genehmigungen usw.; 

 

• pädagogische Flächen für Krippenkinder und die dem Krippenbereich zugeordneten 
nichtpädagogischen Flächen;        

 

• pädagogische Flächen für Elementarkinder und die diesem Bereichen zugeordneten 
nichtpädagogischen Flächen.  

 
        
     2)     Kostenermittlung nach DIN 276:  a) nach Gewerken (z. B. bei Umbauten) oder 
      b) spezifiziert nach Kostengruppen DIN 276 
      mit Einzelkostennachweis (z. B. bei Neubauten); 
 

• Gesamtkosten der Baumaßnahme (nicht nur für die Kita, sondern ggf. einschließlich 
z.B. Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ), Externe usw.) unter Berücksichtigung einer dem Pla-
nungsstand entsprechenden Kostenvarianz im Einklang mit der VV-Bau Kapitel 
2.2.1.1; 

• Angabe der Kosten, für die eine Zuwendung beantragt wird; 

• Bauzeitenplan und Mittelbedarf sowie Zuwendungsmittelbedarf in den entsprechenden 
Haushaltsjahren. 

 
    3)     Anlage 1: Pläne und Flächenermittlung 

 

• Auszug aus dem Liegenschaftskataster   M 1 : 1000 1-fach 

• Lageplan mit m²-Angabe des Außenspielgeländes  M 1 : 500 1-fach 

• Fachgerecht vermaßte Grundrisse mit folgenden Mindestangaben :  
Raumflächen, Raumhöhen, Fenstermaße (Höhe/Breite/Brüstungshöhe), Raumnut-
zungen      M 1 : 100 1-fach 

• Fachgerecht vermaßte Gebäudeschnitte:  
mind. ein Längs- und ein Querschnitt   M 1 : 100 1-fach 

• alle Ansichten       M 1 : 100 1-fach 

• Gesamtflächenermittlung gem. DIN 277, nicht nur für die Kita, sondern ggf. ein-
schließlich z.B. EKiZ, Externe usw. 

 
4) Anlage 2: Ergebnis der Baugrunduntersuchung 

 
5)   Anlage 3:  
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Bauaufsichtliche und sonstige Genehmigungen (mind. Kopie des Bauantrages oder 
Antrages auf Erteilung der Nutzungsgenehmigung nebst Eingangsbestätigung beim 
zuständigen Bezirksamt, ansonsten erteilte Genehmigungen, Vorbescheid oder bau-
aufsichtliche Stellungnahme). 

  
- Nachweise zu den in Ziffer 3.1 genannten Nutzungsberechtigungen und Eigentums-

rechten: 
 

a. Mietverhältnis:  

o vollständige Mietverträge in Kopie sowie 

o (formlose) schriftliche Genehmigung des Vermieters zu den geplanten Baumaßnah-
men. 

b. Eigentum/Erbbaurecht/Nutzungsüberlassung:  

o Vollständiger Grundbuchauszug (nicht älter als 2 Monate) mit Darstellung der Belas-
tungen des Eigentums, an welchem die Sicherungsgrundschuld im Grundbuch an 
rangbereiter Stelle zugunsten der FHH bestellt werden soll (Ausnahme s. Ziffer 3.1);  

o Verkehrswertgutachten zum Baugrundstück (nicht älter als 3 Monate). Bei Grundstü-
cken und Gebäuden, deren Erwerb und/oder Erstellung weniger als ein Jahr zurück-
liegen ist die Vorlage  des Kaufvertrages ausreichend; 

o zusätzlich bei Erbbaurecht und Nutzungsüberlassung: Zustimmungserklärung des Ei-
gentümers und Kopie des vollständigen Erbbau- bzw. Nutzungsüberlassungsvertra-
ges.  

 
6.1.2 Zusätzliche Unterlagen bei Neu- und Erweiterungsbauten mit einem Investor, der 

nicht selbst Kita-Träger ist (siehe Ziffer 3.3): 

- Nutzungsüberlassungsvertrag. 
- Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung des Investors nach § 15 Umsatzsteuergesetz. 

6.1.3 Zusätzliche Unterlagen bei neuen Kita-Trägern (Körperschaften oder Privatperso-
nen), die noch nicht dem Landesrahmenvertrag angeschlossen sind:  

 
- Gründungsunterlagen der Körperschaft (Vereinsregister, Handelsregisterauszug, Sat-

zung, Mitgliederversammlungsprotokoll); 
 

- Businessplan für die nächsten 3 Jahre über die zu erwartenden laufenden Ausgaben und 
Einnahmen für den Betrieb der zukünftigen Kita; 

 
- Bonitätsnachweis von der Schufa oder Creditreform. 

 
Darüber hinaus kann die Bewilligungsbehörde im Einzelfall weitere Unterlagen bzw. Nach-
weise anfordern, soweit sie für eine abschließende Antragsbearbeitung erforderlich sind. 
 
6.1.4 Unterlagen bei Zuwendungsanträgen für Umbauten an Großtagespflegestellen 
(GbR) 
 
Die antragstellenden Tagespflegepersonen in einer Großtagespflegestelle (GbR) legen fol-
gende Unterlagen vor: 

− Antrag auf Bewilligung eines Zuschusses zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplät-
zen; 

− erforderliche Erklärungen und Dokumente gemäß Ziffer 3.2.2; 
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− geeignete Pläne, aus denen die Maßnahmen ersichtlich sind, diese Pläne sind von den 
Antragstellern oder einem Architekten zu erstellen; 

− Kostenaufstellung des Architekten oder Vorlage jeweils eines Angebotes, 

− Einrichtung eines gemeinsamen Sonderkontos, auf dem ausschließlich die einzelnen Zu-
schüsse an die GbR vereinnahmt werden und von dem nur zur Begleichung von Rechnun-
gen für die geförderte Maßnahme abgebucht wird; 

− einen Mietvertrag/Vorvertrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren; Zustimmung des Eigentü-
mers/Vermieters zur Einrichtung eine Kindertagespflegestelle bzw. den geplanten Umbau-
maßnahmen inklusive der Aussage zu einer möglichen Kostenbeteiligung; 

− eine Bestätigung der Tagespflegebörse über die Notwendigkeit der Umbauten sowie die 
Inaussichtstellung einer Pflegeerlaubnis nach Abschluss der Bauarbeiten; 

− Nutzungsänderungsantrag bzw. –genehmigung Bauamt des Bezirksamtes in Kopie (bzw. 
Nachweis, dass eine Nutzungsänderungsgenehmigung nicht erforderlich ist); 

− Kopie des GbR – Vertrages; 
 

− bei Erhaltungsmaßnahmen ist darzulegen, warum die Betreuungsplätze ohne die Um-
baumaßnahme wegfallen würden. 
 

 
6.2 Bewilligungs-, Mittelabruf- und Auszahlungsverfahren 
Der Zuwendungsbescheid wird unter der aufschiebenden Bedingung des Nachweises erteilt, 
dass der Antrag auf Bestellung der Grundschuld unwiderruflich gestellt wurde oder die Grund-
schuld eingetragen ist. Die Höhe der Grundschuld umfasst die Gesamtzuwendung. 
 
Die Fördermittel werden nach der Bewilligung auf Abforderung durch die/den Zuwendungs-
empfangenden ausgezahlt, wenn der Zuwendungsbescheid rechtskräftig geworden ist bzw. 
schriftlich auf Rechtsbehelf verzichtet wurde. 
 
Vor der ersten Auszahlung sind vorzulegen: 
 

• Die Rechtsbehelfsverzichtserklärung (wenn der Bescheid noch nicht rechtskräftig gewor-
den ist); 

• die Beitrittsbestätigung zum Landesrahmenvertrag (nur bei Neubeitritt); 

• das Formular "Mittelabforderung-Bau", mit dem die in den nächsten 2 Monaten zur Erfül-
lung des Zuwendungszwecks benötigten Zuwendungsgelder i. H. v. max. 95% der gesamten 
Zuwendungssumme abgerufen werden (hierzu sind zahlungsrelevante Unterlagen beizufü-
gen, die den Mittelbedarf eindeutig erkennen lassen); 

• die unterzeichnete "Vereinbarung zur Entgeltabsenkung“; 

• die vollständige Baugenehmigung einschließlich aller Anlagen (falls noch nicht vorliegend); 

• die Bauanzeige zum Baubeginn; 

• bei Sicherung im Grundbuch mindestens eine notarielle Bestätigung, dass die Eintragung 
einer Grundschuld zugunsten der Sozialbehörde unwiderruflich beantragt worden ist (Grund-
schuldbestellungsurkunde). Darüber hinaus ist es erforderlich, dass der Rang der im Grund-
buch zur Sicherung einzutragenden Grundschuld der Vorgabe in Ziff. 3.1 entspricht; hierzu ist 
zumindest eine entsprechende Vormerkung im Grundbuch nachzuweisen. 

• In Fällen der Weiterleitung der Zuwendung an einen Dritten ist der unterzeichnete Weiter-
leitungsvertrag zur Übertragung der Bestimmungen des Zuwendungsbescheides auf den In-
vestor vorzulegen. 
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6.3 Erfolgskontrolle und Verwendungsnachweisverfahren 

Die Zuwendungsgeberin evaluiert den Erfolg des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfi-
nanzierung 2020-2021“. Nach Abschluss der Maßnahme hat die bzw. der Zuwendungsemp-
fangende deshalb zusätzlich zu den ANBest-P einen Nachweis der zweckentsprechenden und 
ordnungsgemäßen Mittelverwendung gem. der NBest-Bau zu führen und bereitzustellen. 

Die bzw. der Zuwendungsempfangende stellt im o. g. Verwendungsnachweis hierzu mindes-
tens folgende Daten dar: 

o die Anzahl der neu geschaffenen Betreuungsplätze und eine vom Träger und sei-
ner Architektin bzw. seinem Architekten unterzeichnete Kostenfeststellung nach 
DIN 276; 

o die Angabe der gesamten neu entstandenen pädagogischen Fläche nach DIN 277; 

o eine Aufteilung der Gesamtkosten analog der pädagogischen Flächen für Krippen- 
und Elementarplätze und ggf. für sonstige Zwecke nutzbare pädagogische Flä-
chen; 

o eine vom Träger und seiner Architektin bzw. seinem Architekten unterzeichnete 
Erklärung, dass im Vergabeverfahren ein Wettbewerb gem. VOB stattgefunden 
hat. 

Im Verwendungsnachweisverfahren können nur die tatsächlich zuwendungsfähigen Baukos-
ten anerkannt werden. Sofern der Kita-Träger vorsteuerabzugsberechtigt ist, sind die Umsatz-
steuer für Lieferungen und Leistungen zur Herstellung des Gebäudes nicht zuwendungsfähig 
und sind beim Verwendungsnachweis daher nicht zu berücksichtigen. 

Ist die bewilligte Förderung höher als die tatsächlich nachgewiesenen zuwendungsfähigen 
Baukosten, wird der Zuwendungsbescheid in Höhe der Minderausgaben widerrufen und die 
überzahlten Zuwendungsmittel zurückgefordert. 

 

7 Schlussbestimmung 

Die vorliegende Richtlinie zum 5. Investitionsprogramm in der Fassung vom 31.05.2023 gilt 
bis zum 30. Dezember 2025, sofern sie nicht vorher überarbeitet und/oder verlängert wird. 


